
 
 

Stellungnahme 
des Umweltgutachterausschusses zum Entwurf für die 

Zweite Verordnung zur Änderung der UAG-Zulassungsverfahrensverordnung 
(UAG-ZVV) 

 
Die 1. AG Zulassung, Prüfung und Aufsicht hat auf ihrer Sitzung am 19.04.2002 den 
Arbeitsentwurf zur Änderung der UAG-ZVV (Stand 29.01.2002) beraten. Sie hat dazu 
die zurückliegenden Empfehlungen zum Änderungsbedarf der UAG-ZVV zu Rate 
gezogen. 
 

Diskutiert und abgelehnt wurden: 

- in § 1 Nr. 9/10 den Unternehmensbegriff nicht durch Organisation zu ersetzen 
(hier werden gleichlautende gesetzliche Tatbestände des § 6 UAG erfasst), 

- Kurzvortäge bei Wiederholungs- und Erweiterungsprüfungen abzuschaffen 
(insbesondere Erweiterungsprüflinge dürften kein Problem mit der Erbringung 
dieser Prüfungsleistung haben) 

- § 5 Abs. 2 durch zusätzliche Absätze stärker zu gliedern (Kurzvortrag und 
mündliches Prüfungsgespräch). 

 
Die AG hat folgende textlichen Änderungen empfohlen: 

Textstelle Änderung 

S. 1, erster Satz, 
2. Zeile  

Einfügung eines Kommas hinter der Klammer: „(BGBl. I S. 2331),“ 
(redaktionell) 

S. 4 oben Wiederaufnahme und ggf. Anpassung des § 3  

S. 4, § 3, 3. Zeile „Unternehmensbereiche“ ersetzen durch „Zulassungsbereiche“ 
(Begründung: s. UAG-Entwurf) 

S. 4, § 5 Abs. 2, 1. 
Satz 

Einfügen: „... Kurzvortrag über ein Sachthema hinsichtlich 
praktischer Probleme aus der beruflichen Tätigkeit ...“ 
(Begründung: klare Verortung des Kurzvortrages nach § 11 UAG) 

S. 4, § 5 Abs. 3, 
5. Zeile [ursprünglich 
6. Zeile] 

„Wirtschaftszweige“ ersetzen durch „Wirtschaftsbereiche“ oder 
„Bereiche“ 
(Begründung: Der Begriff „Wirtschaftszweige ist durch NACE-Code 
belegt, s. auch UAG-Prüferrichtlinie) 

S. 4, § 5 Abs. 3, 
2. Zeile von unten 

„Unternehmensbereiche“ ersetzen durch „Zulassungsbereiche“ 
(Begründung: s. UAG-Entwurf) 

S. 5, § 5 Abs. 3, 
1. Zeile 

„Wirtschaftszweige“ ersetzen durch „Wirtschaftsbereiche“ oder 
„Bereiche“ 



S. 5, §5 Abs. 3, 
7. Zeile 

Einfügen: „... können nach einer Unterbrechung von mindestens 60 
Minuten ...“ 
(Begründung: Klarstellung) 

S. 6, § 8,  
3. Zeile 

Einfügen: „... von drei Jahren einmal ein weiterer Antrag ...“ 
(Begründung: keine Perpetuierung weiterer Zulassungsanträge über 
das 4. Mal hinaus) 

S. 6 unten Wiederaufnahme und ggf. Anpassung des § 9 

S. 8, Tabelle, 1. Zeile  „Wirtschaftszweige“ ersetzen durch „Wirtschaftsbereiche“ oder 
„Bereiche“ 

 
Darüber hinaus wurde von der AG eine redaktionelle Änderung der Anlage 1 der 
Verordnung vorgeschlagen, wonach die bisherige Angaben der Spalten 4 bis 6 nicht 
mehr als Fließtext, sondern zeilenweise aufgeführt sind. Als zusätzliche 
Untergliederung werden auch die nach § 5 Abs. 3 UAG-ZVV relevanten 
Unterabschnitte des NACE-Codes dargestellt. 
 
Die Änderungsvorschläge wurden vom BMU vollständig übernommen. 
 
Beschluss 
 
Der UGA stimmt den Vorschlägen der AG Zulassung, Prüfung und Aufsicht mit 
folgender Maßgabe zu: 
 
- Kurzvorträge sollten bei Erweiterungsprüfungen abgeschafft werden. 
- In § 5 Abs. 3 Satz 5 sollten die Worte „Ergänzende Prüfungen“ ersetzt 

werden durch „Eine Fortführung der Prüfung“ und das Wort „können“ 
ersetzt werden durch das Wort „kann“ (Klarstellung des Gemeinten) 

 
Der vorliegende Entwurf vom 01.05.2002 enthält darüber hinaus folgende 
Veränderungen gegenüber dem Arbeitsentwurf vom 29.01.2002: 

Textstelle Änderung 

S. 2, § 1 Abs. 1 Nr. 6 
Buchstabe b 

Ersetzung des Wortes „Betriebsbeauftragter“ durch das Wort 
„Beauftragter“ 

S. 5, § 5 (4) Hinter den Worten „Vertreter der Zulassungsstelle,“ werden die 
Worte „der Widerspruchsbehörde“ eingefügt 

Div. Einzelne redaktionelle Änderungen (z.B. Ziffer 1 c der 
Änderungsverordnung) ohne Auswirkung auf den 
Verordnungstext 

 
Der UGA hat keine Einwände gegenüber diesen Änderungen. 


